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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Visselhövede 

(Hebesatzsatzung) 
 
 

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
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Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fas-
sung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. 
S. 113), des § 1 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), der §§ 1 und 
25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBl. I S. 2074), in Verbindung mit dem Realsteuererhebungs-
gesetz vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Visselhövede in seiner 
Sitzung am 16.07.2020 nachstehende Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze beschlossen: 
 
 

§ 1 
Hebesätze 

 
Die Realsteuerhebesätze werden ab dem 01.01.2021 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 585 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 416 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
Visselhövede, 16. Juli 2020 
 
Stadt Visselhövede 
Ralf Goebel (L. S) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
 
 

Bekanntmachung der Genehmigung der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Selsingen (Sammelverfahren) 

 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 05.08.2020 (Az.: 63/617260/234) die vom Rat der 
Samtgemeinde Selsingen am 29.04.2020 beschlossene 41. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Die genehmigten fünf Änderungsbereiche der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes sind aus den nachstehenden 
Übersichtsplänen zu ersehen. Die genauen Grenzen der Änderungsbereiche gehen verbindlich aus den Eintragungen im 
Flächennutzungsplan hervor. 
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Die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung und einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 BauGB kann bei der Samtgemeinde Selsingen, Rathaus, Hauptstraße 30, 27446 Selsingen, Bauamt, 
Zimmer 43, während der Dienststunden von jedermann eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. 
 
Zusätzlich können die v. g. Planunterlagen zur 41. Änderung des Flächennutzungsplanes auch im Internet  unter 
folgendem Link eingesehen werden: 

https://www.selsingen.de/leben-und-wohnen/samtgemeinde-selsingen 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur dann zu beachten sind, wenn 

sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Selsingen geltend 
gemacht werden und dies auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB gilt. Dabei ist der die Verletzung 
begründende Sachverhalt darzulegen. 

 
Selsingen, den 11.08.2020 
 
Kahrs 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Ahausen für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahausen in der 
Sitzung am 22.06.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.264.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.270.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

https://www.selsingen.de/leben-und-wohnen/samtgemeinde-selsingen
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.220.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.066.500 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 92.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.033.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 2.312.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 3.099.500 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 150.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und 
-Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 150.000 € festgesetzt. 
 
Ahausen, 22. Juni 2020 
 
Dr. Kock (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Sottrum öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
Ahausen, 15. August 2020 
 
Gemeinde Ahausen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bötersen für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bötersen in der 
Sitzung am 07.07.0720 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.370.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.610.400 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.347.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.533.100 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 182.300 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 431.500 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 1.529.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 1.964.600 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 220.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v. H. 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
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§ 6 

 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und 
-Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 150.000 € festgesetzt. 
 
Bötersen, den 7. Juli 2020 
 
Holsten (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Sottrum öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
Bötersen, 15. August 2020 
 
Gemeinde Bötersen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Horstedt in der 
Sitzung am 22.06.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.553.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.693.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.534.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.619.700 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 60.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 537.500 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 25.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 1.594.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 2.182.200 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 240.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 255.700 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 445 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und 
-Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 150.000 € festgesetzt. 
 
Horstedt, den 22. Juni 2020 
 
Schröck (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Sottrum öffentlich aus. 
 
Horstedt, 15. August 2020 
 
Gemeinde Horstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Kirchwalsede für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Kirchwalsede in der Sitzung am 12.05.2020 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.716.200,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.694.900,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  115.000,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.668.000,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.579.600,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  156.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  212.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  0,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  16.600,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  1.824.000,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  1.808.200,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
    Betriebe (Grundsteuer A)  590 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  375 v.H. 

2. Gewerbesteuer  380 v.H. 
 
 

§ 6 
 

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den 
Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 5.000 € je Einzelfall überschreiten. 

2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze 
beginnt ab einer Summe von 50.000 €. 

 
 
Kirchwalsede, den 12. Mai 2020 
 
Hoppe (L. S.) 
Bürgermeisterin 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Kirchwalsede 
öffentlich aus. Aufgrund der bestehenden Beschränkungen wird eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. 
 
Kirchwalsede, 15. August 2020 
 
Gemeinde Kirchwalsede 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sottrum in der 
Sitzung am 06.07.0720 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.497.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.143.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.273.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.636.400 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 3.482.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.370.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 58.700 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 12.755.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 12.065.100 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.165.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
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§ 6 

 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalen Haushalts- und 
-Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 250.000 Euro festgesetzt. 
 
Sottrum, den 7. Juli 2020 
 
Bahrenburg (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Sottrum öffentlich aus. 
 
Sottrum, 15. August 2020 
 
Gemeinde Sottrum 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
 
 

Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Westertimke 
und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Westertimke hat in seiner Sitzung am 15.07.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

• Der Jahresabschluss der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2016 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

• Der Bürgermeisterin wird für das Haushaltsjahr 2016 die Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss 2016 und der um die Stellungnahme der Bürgermeisterin ergänzte Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags 
bis freitags) während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Tarmstedt, Hepstedter Straße 9, 27412 Tarmstedt, 
öffentlich aus. 
 
Westertimke, den 23. Juli 2020 
 
Gemeinde Westertimke 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2020 Nr. 15 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Westerwalsede für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Westerwalsede in der Sitzung am 13.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 748.000,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 733.100,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 12.000,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 729.900,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651.800,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 155.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 879.900,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 806.800,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
    Betriebe (Grundsteuer A)     510 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)   385 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer      380 v.H. 
 
 

§ 6 
 
1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten 

einzeln dargestellt, wenn sie 50.000 € je Einzelfall überschreiten. 
2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt 

ab einer Summe von 100.000 €. 
 
Westerwalsede, den 13. Februar 2020 
 
Hestermann (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Westerwalsede 
öffentlich aus. Aufgrund der bestehenden Beschränkungen wird eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. 
 
Westerwalsede, 15. August 2020 
 
Gemeinde Westerwalsede 
Der Bürgermeister 
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C. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

„Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)“ 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) hat in ihrer Sitzung 
am 28.05.2020 die Jahresrechnung 2019 beschlossen und dem Verbandsvorsitzenden gemäß § 9 Abs. 8 der 
Zweckverbandssatzung die Entlastung erteilt. 
 
Die Jahresrechnung liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung sieben Tage in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes, in Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, öffentlich aus. 
 
Bremen, den 07.08.2020 
 
 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 14.08.2020 
 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 
Andreas Weber  (L. S.) 
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